
Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Bund, Länder und Kommunen Steuereinnahmen auf Rekordniveau verzeichnen, ist dies nicht allein auf die gute 
Konjunktur zurückzuführen. Weitere Gründe dafür sind – wie das heutige Schreiben zeigt – der sparsame Umgang der 
Finanzämter mit Freibeträgen, der beschränkte Abzug von Sonderausgaben, eine gewisse Zurückhaltung bei Aufwendun-
gen für Arbeitszimmer, die Besteuerung von Kleinbetragsrenten, die Suche nach neuen Steuerquellen im Internet und 
Gewinnschätzungen bei Betriebsprüfungen.

Mit freundlicher Empfehlung

Einkünfte aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungs- – Sind die Einnahmen höher als 2.400 €, aber niedriger 
leiter als die Ausgaben, dürfen die die Einnahmen überstei-

genden Ausgaben grundsätzlich unbeschränkt abgezo-
Wer einer nebenberuflichen Tätigkeit im weiten Bereich gen werden.
der Ausbildung, Kunst oder Pflege nachgeht, die der För-

– Wurden keine Einnahmen erzielt, können die Ausga-derung gemeinnütziger Zwecke dient, und dabei im Auf-
ben ebenfalls grundsätzlich unbegrenzt abgesetzt wer-trag einer öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Kör-
den.perschaft aktiv wird, kann bis zu 2.400 € jährlich steuer-

frei vereinnahmen. Das gilt unabhängig davon, ob es sich – Sind die Einnahmen dagegen niedriger als der Freibe-
um eine selbstständige oder um eine nichtselbstständige trag, die Ausgaben aber höher als die Einnahmen, 
Nebentätigkeit handelt. Typische Anwendungsfälle sind droht ein Konflikt mit dem Finanzamt. Denn die 
Trainer und Betreuer in Sportvereinen, Chorleiter oder Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass in diesem 
Dozenten an Hochschulen. Fall nur die den Freibetrag übersteigenden Ausgaben 

abgesetzt werden dürfen. Dem ist nun jedoch der Bun-
Die Steuerbefreiung ergibt sich aus § 3 Nr. 26 EStG, der desfinanzhof (BFH) entgegengetreten und hat entschie-
den so genannten Übungsleiter-Freibetrag regelt. Die den, dass die Ausgaben insoweit abgesetzt werden dür-
Inanspruchnahme des Freibetrags bereitet keine Proble- fen, als sie die Einnahmen übersteigen.
me, solange die Einnahmen höher als die Ausgaben sind 

Im Urteilsfall, der noch den bis einschließlich 2012 gel-und nicht mehr als 2.400 € betragen; dann bleibt der 
tenden Freibetrag von 2.100 € betraf, hatte eine Traine-Gewinn steuerfrei. In anderen Fällen wird es dagegen 
rin 1.200 € Einnahmen erzielt, aber 4.062 € Ausgaben komplizierter:
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geltend gemacht. Das Finanzamt hatte den Verlust ins- der Rückzahlung die als Sonderausgaben abzugsfähigen 
gesamt nicht anerkannt, das Finanzgericht dagegen Beiträge zur Krankenversicherung. Da die Erstattung 
wenigstens in Höhe 1.962 €. Nach Auffassung des letztlich durch die selbst getragenen Krankheitskosten 
BFH sind dagegen 2.862 € (= 4.062 € – 1.200 €) erkauft wurde, liegt es eigentlich nahe, Erstattung und 
abzugsfähig. Krankheitskosten für Zwecke des Sonderausgabenabzugs 

miteinander zu verrechnen; schließlich besteht insoweit 
Bevor die Trainerin ihren Verlust jedoch mit ihren Ein- ein wirtschaftlicher Zusammenhang.
künften aus ihrer Arbeitnehmertätigkeit verrechnen kann, 

Eine derartige Verrechnung ist nach Auffassung des Bun-muss sie eine weitere Hürde überwinden, die bei allen ver-
desfinanzhofs (BFH) jedoch nicht zulässig. Als Sonder-lustträchtigen Tätigkeiten zu beachten ist: Der BFH hat 
ausgaben sind lediglich Prämien sowie Nebenleistungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verlust nur 
zu einer Krankenversicherung abzugsfähig; hierbei steht dann abzugsfähig ist, wenn die Trainertätigkeit nachweis-
die Erlangung des Versicherungsschutzes im Vordergrund. lich tatsächlich mit Gewinn- bzw. Überschusserzielungs-
Daher stellen Zahlungen aufgrund von Selbst- oder absicht ausgeübt wird, also letztlich auf Dauer mit einem 
Eigenbeteiligungen schon nach bisheriger Rechtspre-Gewinn zu rechnen ist. Dauerhafte Verluste führen dage-
chung keine Beiträge zu einer Versicherung dar. Gleiches gen zur steuerlich unbeachtlichen Liebhaberei.
gilt für selbstgetragene Krankheitskosten; der Unter-
schied zum Selbstbehalt besteht nur darin, dass insoweit Übungsleiter-Freibetrag für Fahrer eines Seniorenzen-
im Vorhinein auf Versicherungsschutz verzichtet wird, trums
während der Versicherte im Erstattungsfall frei entschei-

Ein weiteres Beispiel für den Anwendungsbereich des den kann, ob er die Krankheitskosten trägt oder nicht. In 
„Übungsleiter-Freibetrags“ liefert ein aktuelles Urteil des beiden Konstellationen ist die Übernahme der Krank-
FG Baden-Württemberg: Die Entscheidung betrifft die heitskosten aber nicht erforderlich, um den Versiche-
von einer gemeinnützigen, ein Seniorenzentrum mit teil- rungsschutz zu erlangen. Darauf, dass es wirtschaftlich 
stationärer Tagespflege betreibenden GmbH nebenberuf- vernünftig sein kann, die Krankheitskosten selbst zu tra-
lich beschäftigten Fahrer. Deren Aufgabe bestand darin, gen, kommt es nicht an; es ist nicht Aufgabe des Steuer-
die im Regelfall über 75 Jahre alten Senioren mit Klein- rechts, dafür zu sorgen, dass dieser Vorteil erhalten bleibt. 
bussen von ihren Wohnungen zum Seniorenzentrum und Angesichts dessen blieb im Urteilsfall nur der Abzug der 
zurück zu chauffieren. Die Fahrer bezogen Aufwandsent- Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung. Dieser 
schädigungen bis zu 2.100 € bzw. 2.400 € pro Jahr, wel- hatte jedoch aufgrund der höheren zumutbaren Belastung 
che die GmbH nach § 3 Nr. 26 EStG als lohnsteuerfrei keine Auswirkungen.
behandelte. Dagegen vertrat das Finanzamt die Auffas-

Bei der eingangs genannten Entscheidung darf daher sung, die Fahrtätigkeit fördere mangels persönlicher Kon-
nicht isoliert darauf abgestellt werden, wie hoch die Bei-takte nicht die geistigen und körperlichen Fähigkeiten, so 
tragserstattung (im Urteilsfall ca. 1.080 €) im Verhältnis dass die Steuerbefreiung nicht anzuwenden sei.
zu den selbst getragenen Krankheitskosten (im Urteilsfall 
ca. 635 €) ausfällt. Vielmehr ist zusätzlich die individuel-Das FG widersprach dem Finanzamt und stufte die Auf-
le Einkommensteuerbelastung zu berücksichtigen: Bei wandsentschädigungen als steuerfrei ein, weil
einem Steuersatz von 40 % führt die Minderung des Son-

– § 3 Nr. 26 EStG u.a. aus gesellschaftspolitischen Grün- derausgabenabzugs um 1.080 € zu einer um 432 € niedri-
den zur Förderung der Pflege und zur Motivation bür- geren Erstattung. Damit sinkt der wirtschaftliche Vorteil 
gerschaftlichen Engagements eingeführt wurde; auf 648 €. Berücksichtigt man zudem Solidaritätszu-

schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, ist es wirt-– die GmbH eine Einrichtung zur Förderung mildtätiger 
schaftlich sinnvoller, auf die Erstattung zu verzichten.Zwecke betreibt;

– die Senioren aufgrund ihres Alters und geistigen bzw. Kein Sonderausgabenabzug von Studiengebühren als 
körperlichen Zustands hilfsbedürftig sind, Schulgeld

– sich die Tätigkeit der Fahrer nicht auf die Beförderung Besucht ein Kind eine Privatschule, können die Eltern das 
beschränkt, sondern auch die Pflege umfasst, indem Schulgeld nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG als Sonderausga-
Hilfe zur Mobilität pflegebedürftiger Personen geleistet be absetzen. Vom Abzug ausgenommen sind die Kosten 
wird. Da die Fahrer beim Verlassen und Aufsuchen der für die Betreuung, Beherbergung und Verpflegung des 
Wohnung sowie beim Ein- und Ausstieg helfen, beste- Kindes. Zudem ist der Abzug auf 30 % des Schulgelds, 
he auch ein unmittelbarer und persönlicher Kontakt. höchstens aber 5.000 € pro Jahr und Kind begrenzt.

Das Finanzamt hat Revision gegen das Urteil beim Bun- Diese Grundsätze gelten allerdings nur für Schulgeld für 
desfinanzhof (BFH) eingelegt. private Schulen, nicht aber für von privaten Fachhoch-

schulen bzw. Hochschulen geforderte Studiengebühren. 
Keine Verrechnung von Krankheitskosten mit Der Bundesfinanzhof (BFH) begründet dies damit, dass 
Krankenversicherungsbeiträgen es sich bei § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG um eine Lenkungs-

norm zur Förderung von Privatschulen handelt und dass Privat Krankenversicherte stehen häufig vor der Entschei-
Fachhochschulen nicht unter den Begriff der Privatschu-dung, Rechnungen über Krankheitskosten entweder beim 
len im Sinne der Vorschrift fallen.Versicherer zwecks Erstattung einzureichen oder selbst zu 

tragen, im Gegenzug aber eine Beitragsrückerstattung zu Die Eltern können die Studiengebühren in solchen Fällen 
erhalten. Werden Prämien erstattet, mindern sie im Jahr auch nicht als Sonderausgaben für die Berufsausbildung 
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nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG geltend machen, denn diese – Wird ein Arbeitszimmer allein in Zusammenhang mit 
Vorschrift erfasst nur die Aufwendungen für die eigene dem Betrieb einer Photovoltaik-Anlage genutzt, schei-
Berufsausbildung, also diejenige der Eltern, nicht aber det der Betriebsausgabenabzug praktisch aus. Zwar hat 
die der Kinder. Damit bleibt nur noch der Ansatz der Stu- das FG Rheinland-Pfalz den auf 1.250 € beschränkten 
diengebühren in den Steuererklärungen der Kinder: Abzug grundsätzlich zugelassen, wenn das Arbeitszim-
Absolviert ein Kind eine Erstausbildung, greift der Son- mer nahezu ausschließlich betrieblich genutzt wird, 
derausgabenabzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG; dieser jedoch eine selbst minimale private Nutzung als schäd-
hat jedoch keine steuerlichen Effekte, solange das Kind lich angesehen. Diese bestand im Urteilsfall, in dem 
keine eigenen steuerpflichtigen Einkünfte erzielt. Dage- das FG von einem eigens für das Finanzamt präparier-
gen kann es im Fall der Zweitausbildung des Kindes ten Arbeitszimmer ausgegangen ist, letztlich in der Auf-
auch ohne Einkünfte sinnvoll sein, eine Steuererklärung bewahrung eines leeren, damit betrieblich nicht 
einzureichen, denn in diesem Fall sind die Studiengebüh- genutzten Spiegelschranks.
ren als Werbungskosten abzugsfähig und münden in 
einen vortragsfähigen, mit nach Abschluss der Ausbil-
dung erzielten Einkünften verrechenbaren Verlustvortrag. Steuerliche Folgen bei Abfindung von Kleinbetrags-

renten

Altersvorsorgeverträge werden eigentlich abgeschlossen, Neue Rechtsprechung zum (häuslichen) Arbeits-
um die Versorgung des Versicherten im Alter in Form lau-zimmer
fender monatlicher Rentenzahlungen zu sichern. Biswei-

Seit vor einem Jahr an dieser Stelle zuletzt das Thema len ist das angesparte Vermögen jedoch so gering, dass 
häusliches Arbeitszimmer aufgegriffen wurde, sind hier- die lebenslange Auszahlung für den Anbieter mit einem 
zu wieder etliche Urteile ergangen. Deren Zahl dürfte unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. Derar-
auch in Zukunft nicht sinken, zumal die Finanzämter der- tige Kleinbetragsrenten können daher durch Einmalzah-
zeit – etwa in Baden-Württemberg – in Alt- wie auch in lungen abgefunden werden.
Neufällen mit Fragebögen zu häuslichen Arbeitszimmern 

Da eine Einmalzahlung häufig in vollem oder zumindest aufwarten:
hohem Umfang der Besteuerung unterliegt, führt sie beim 

– Erwerben Eheleute gemeinsam eine Wohnung, die Empfänger im Vergleich zu einer laufenden Rentenzah-
einem Ehegatten als steuerlich anzuerkennendes außer- lung zu Nachteilen aufgrund der Steuerprogression. 
häusliches Arbeitszimmer dient, und wird diese Woh- Daher stellte sich in der Vergangenheit die Frage, ob die-
nung mit einem gemeinsam aufgenommenen Darlehen se durch eine ermäßigte Besteuerung als außerordentliche 
finanziert, dessen Tilgungs- und Zinszahlungen von Einkünfte gemildert werden kann. Dies haben das FG 
einem gemeinsamen Konto bestritten werden, sind die Köln und das FG Berlin-Brandenburg abgelehnt:
grundstücksbezogenen Aufwendungen (Schuldzinsen 
und Abschreibung) nur in Höhe des Miteigentumsan- – Im Kölner Fall hat das FG zunächst klargestellt, dass 
teils des nutzenden Ehegatten abzugsfähig. Der Bun- eine derartige Einmalzahlung steuerpflichtig ist. Die 
desfinanzhof (BFH) begründet dies damit, dass der nut- ermäßigte Besteuerung war laut FG nicht zu gewähren, 
zende Ehegatten nur einen Teil der Aufwendungen weil keine Entschädigung vorlag, sondern lediglich die 
getragen hat; zudem liegt kein Drittaufwand vor. Zahlungsmodalitäten – Einmalzahlung statt monatli-

cher Zahlungen – geändert worden waren.– Bei einem selbstständigen Handelsvertreter mit 
umfangreicher Reisetätigkeit und zahlreichen außer- – Auch das FG Berlin-Brandenburg sieht in der Einmal-
häuslichen Kundenkontakten stellt das Arbeitszimmer zahlung keine Entschädigung. Darüber hinaus handelt 
nach Auffassung des FG Baden-Württemberg nicht es sich nach dessen Auffassung auch nicht um außeror-
den Mittelpunkt der gesamten beruflichen bzw. dentliche Einkünfte, weil die Einmalzahlung vertrags-
betrieblichen Tätigkeit dar, sodass die Aufwendungen gemäß erfolgt ist, bei Kleinbetragsrenten den Normal-
nur bis zu 1.250 € abzugsfähig sind. fall darstellt, aber nicht atypisch ist.

– Auch bei einem selbstständigen Bühnenbildner, der 
Da gegen beide Urteile Revision eingelegt wurde, emp-ausweislich der geltend gemachten Verpflegungsmehr-
fiehlt es sich, in vergleichbaren Fällen Einspruch gegen aufwendungen und übrigen Reisekosten zu mehr als 50 
die Steuerbescheide einzulegen und das Ruhen des Ver-% der Arbeitstage in Theatern und Opernhäusern tätig 
fahrens zu beantragen. Seit dem 1.1.2018 hat sich die ist, bildet das Arbeitszimmer laut FG Köln nicht den 
Rechtslage dagegen geändert: Nach § 22 Nr. 5 Satz 13 Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit.
EStG gilt für Abfindungen von Kleinbetragsrenten die 

– Ein Raum, der einerseits als Lagerraum, andererseits ermäßigte Besteuerung nach § 34 EStG.
aber auch für wiederkehrende, verwaltungstechnische 
Arbeiten eines Handelsvertreters genutzt wird, ist nach 
Ansicht des FG Nürnberg als häusliches Arbeitszim- Zurechnung von Verkäufen über eBay
mer einzustufen, wenn der Büroarbeitsplatz den Raum 

Umfangreiche Verkaufsaktivitäten via Internet führen aus prägt. Letzteres ergab sich aus der Ausstattung mit 
steuerlicher Sicht regelmäßig zur Annahme eines Gewer-zwei Tischen, zwei Schreibtischstühlen und zwei Roll-
bebetriebs. Übersteigen die Betriebseinnahmen die für containern, die im Vergleich zu einer Regalwand zur 
Kleinunternehmer geltende Grenze von 17.500 €, fällt Lagerung für Werbemittel dominierten. Infolge dessen 
neben Einkommen- und gegebenenfalls Gewerbesteuer war der Abzug der Aufwendungen auf 1.250 € 
auch Umsatzsteuer an. Doch wem sind solche Aktivitäten begrenzt.
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Vorstehende Informationen werden unverlangt erteilt. Sie erfolgen unter Ausschluss einer Rechtspflicht zur Fortsetzung und Haftung.

– und damit auch die Besteuerungsgrundlagen – zuzu- lem Umfang erfüllt hatte, dementsprechend alle Rech-
rechnen, wenn sie nicht in der Steuererklärung offenbart, nungen, Kontoauszüge, Buchungsunterlagen und Quit-
sondern erst aufgrund eines Auskunftsersuchens der Steu- tungen über Bareinnahmen geordnet vorlegen konnte, hat-
erfahndung an eBay aufgedeckt werden? te der Betriebsprüfer für jedes Jahr des Prüfungszeit-

raums eine Hinzuschätzung von 4.000 € vorgenommen. 
Die Antwort darauf lässt sich einer neuen Entscheidung Dies war aus Sicht der Kölner Richter unzulässig.
des FG Baden-Württemberg entnehmen: Danach sind die 
Umsätze aus den Versteigerungen der Person zuzurech- Da zur Frage, ob auch bei der Gewinnermittlung durch 
nen, unter deren Nutzername die Verkäufe ausgeführt Einnahmen-Überschussrechnung numerisch fortlaufende 
worden sind. Das FG begründet dies damit, dass derjeni- lückenlose Rechnungsnummern verwendet werden müs-
ge das Verkaufsangebot unterbreitet hat, der sich aus sen und welche Rechtsgrundlage dafür einschlägig sein 
Sicht des Käufers den anonymen Nutzernamen von eBay soll, noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung vor-
bei Eröffnung des Nutzerkontos hat zuweisen lassen. liegt, hat das FG die Revision zugelassen. Das Finanzamt 
Denn im Streitfall hat der Meistbietende einen Anspruch hat jedoch wohl auf dieses Rechtsmittel verzichtet.
gegen eBay auf Nennung der Person, die sich hinter dem 

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Ausgangsrech-Nutzerkonto verbirgt. Nur diese Person kann bei Lei-
nungen daher fortlaufend lückenlos durchnummerieren. stungsstörungen zivilrechtlich auf Vertragserfüllung in 
Wenn hierbei Fehler unterlaufen, etwa eine Rechnungs-Anspruch genommen werden. Andere Personen, die das 
nummer doppelt oder nicht vergeben wurde, muss dies Verkaufsangebot tatsächlich auf der Plattform eingestellt 
dokumentiert werden. Gleiches gilt für Rechnungen, haben, sind eBay dagegen regelmäßig nicht bekannt.
denen entsprechende Stornorechnungen gegenüberstehen. 

Damit scheiterte der Versuch eines Verkäufers, der nach- All diese „fehlerhaften“ Rechnungen sollten zusammen 
träglich erhobenen Umsatzsteuer zu entgehen. Eben die- mit den Buchführungsunterlagen aufbewahrt werden.
ser Verkäufer hatte das Nutzerkonto bei eBay eingerich-
tet, aber argumentiert, die Verkäufe seien nicht ihm als 

Keine Barzahlungen an das FinanzamtNutzer insgesamt, sondern nach dem zivilrechtlichen 
Eigentum an den veräußerten Gegenständen verschiede- Auch wenn fast alle Steuerbescheide Angaben zur 
nen Personen zuzurechnen. Über das Konto seien in sei- Finanzkasse enthalten, besteht doch regelmäßig keine 
nem Eigentum stehende Gegenstände, Eigentum seiner Möglichkeit mehr, Steuerschulden persönlich per Barein-
Ehefrau sowie gemeinschaftliches Eigentum der Eheleute zahlung zu begleichen. Vielmehr dürfen Finanzämter die 
versteigert worden, so dass es umsatzsteuerrechtlich drei Steuerpflichtigen darauf verweisen, Bareinzahlungen bei 
Steuersubjekte gebe, deren Umsätze jeweils unter der einem Kreditinstitut auf ein dort vom Finanzamt unter-
Kleinunternehmergrenze lägen. haltenes Konto vorzunehmen.

Die Schließung der Barkassen bei den Finanzämtern ist 
Schätzung bei Betriebsprüfung mangels fortlaufender aus Sicht des Hessischen FG verfassungsrechtlich unbe-
Rechnungsnummern denklich. Bei Bareinzahlung auf ein Konto des Finanz-

amts hat der Steuerzahler auch keinen Anspruch auf Insbesondere bei Betriebsprüfungen kleinerer Unterneh-
Erstattung der dafür vom Kreditinstitut erhobenen men, die ihren Gewinn per Einnahmen-Überschuss-
Gebühren. Denn nach den insoweit einschlägigen zivil-rechnung ermitteln, untersuchen die Finanzbeamten 
rechtlichen Vorschriften hat ein Schuldner dem Gläubiger regelmäßig, ob alle Ausgangsrechnungen erfasst wurden. 
Geld im Zweifel auf seine eigenen Kosten zu übermit-Nach Übernahme der Buchhaltungsdaten kann mithilfe 
teln. Die Schließung der Finanzkassen für Barzahlungen der Prüfersoftware anhand der Rechnungsnummern rela-
begründet insoweit keine Ausnahme. Zudem stellt die Ein-tiv schnell festgestellt werden, ob die Rechnungen voll-
zahlung von Bargeld auf ein Bankkonto keine Übergabe ständig verbucht wurden. Zeigen sich Lücken, die nicht 
von Bargeld an das Finanzamt dar. Der betroffene Steuer-plausibel erklärt werden können, etwa durch Zahlungen 
zahler hat Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.von Kunden erst im Folgejahr, wird die Buchführung als 

nicht ordnungsgemäß eingestuft, was meist eine Hinzu-
schätzung zum Gewinn auslöst. Finanzverwaltung gegen Verlustabzug bei Darlehens-

ausfallAllein der Umstand, dass ein Unternehmen keine fortlau-
fenden Rechnungsnummern verwendet, rechtfertigt nach Im letzten Kontaktbrief hatten wir auf die Änderung der 
Auffassung des FG Köln bei einer ordnungsgemäßen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) hingewie-
Buchführung jedoch noch keine Schätzung der Einnah- sen, wonach der Ausfall einer privaten Darlehensforde-
men mit Unsicherheitszuschlägen. Die Entscheidung rung zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust bei den 
betrifft einen Reiseveranstalter, der die Rechnungsnum- Einkünften aus Kapitalvermögen führt. Die OFD Nord-
mern computergestützt als Kombination aus Reisenum- rhein-Westfalen hat hierzu nun mitgeteilt, dass dieses 
mer, Geburtsdatum des Kunden und Rechnungsdatum ver- Urteil bisher mangels Abstimmung zwischen den Finanz-
geben hatte, so dass diese systembedingt nicht fortlau- behörden von Bund und Ländern noch nicht amtlich ver-
fend und lückenlos sein konnten. Obwohl der Unterneh- öffentlicht wurde und damit nicht anzuwenden ist. Betrof-
mer die Aufzeichnungspflichten für Betriebseinnahmen fene Steuerpflichtige müssen den Abzug solcher Verluste 
und -ausgaben sowie die Aufbewahrungspflichten in vol- bis auf Weiteres auf dem Rechtsweg durchsetzen.


